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4o‘ü Stück.

Montag den September »807.

Edlctawoeîadungen.
gnädigsten Befehl Ihre Durchlaucht des Fürsten werden alle diejenigen hiesige» MilL-

 tairpfllchtigen, welche kurz vor der Ausnahme des Contingents, oder gleich nach und wäh
rend derselben aus dem Lande gewichen sind, hiermit öffentlich vorgeladen, sich binnen Sechs

 Wochen um so gewisser vor ihrer Behörde zu stellen, ober mit Anzeige ihres Aufenthalts sich
wegen ihres Zurückbleibens gültig und hinlänglich zu entschuldigen , als sie widrigeus ihre-
Kindtheils für verlustig erklärt, und dasselbe eingezogen werden soll. Arolsen den ezterr
September 1807» Fürst!. waldecksche zur Regierung verordnete Präsident,

 Vice-Canzlar und Regierungs - Räthe daselbst.
Zerbst. C. Varnhagen.

S) Der vorlängfl verstorbene Lohgerber und Contributions., Receptor Johann Henrich Scha
de zu Homberg wurde 1757 mit einem dem Hause Falkenberg zustehenden Lehn, bestehend
s) in einer Wiese auf dem Dvrnis, die 6 Bette genannt, b) einer Wiese daselbst, an de«
v. Habel modo v. Dalwigk gelegen, und c) einer Wiese, so ehedem ein Land gewesen;, und
mit 2 Metzen Korn besäet worden, als Lrhnsträger für sich und seine Mitbeschriebene: Anna
Elisabeth, Valentin Schaden Ehefrau und Anna Maria, Hans Curth Stolzenbachs Wit
we zu Homberg, von Seilen gnädigster Lehnsherrschaft zu Hessen »^Rotenburg beliehen.
Seitdem ist dies Lehn nicht renovirt worden und ohne lehnsherrlicheu Consens an widerrecht
liche Besitzer gekommen. Nach darüber angestellter Untersuchung und darauf ergangener
Aufforderung haben nun die damahligen Besitzer besagten feudi seminini promiscui, nam*
Uch der Landbrreiter Jacob Schade zu Dach und Johannes Reinhard, wie auch der Metz
germeister Heinrich Stolzenbach zu Homberg, um den lehnsherrlichen Consens zum ferne
ren Best; veö Lehns und um die ordnungsmäsige LehnSempsiängnis gehörig nachgesucht,
und diesem Gesuch soll gnädigst deferirt werden, wenn sich keine näher berechtigte Leibes-»
Lehns-Erben deS oben erwähnten lezten Lehnträgers Johann Heinrich Schade und seiner
Mitbelieheuen anfinden. Es werden demnach alle und jede, welche ein gegründetes Näher
recht an diesem Lehn deduciren zu können vermeynen, hiermit vorgeladen, binnen 4 Wo
chen vor hiesigem Lehnhofe zu erscheinen, und ihre Erklärungen zu Protocoll nehmen zulas
sen , weil nach Verlauf dieser Frist auf keine Cmsprüche weiter Rücksicht genommen , son
dern die jetzigen Besitzer des Lehns damit sofort belieben werden sollen. Falkenberg de«
iten September 1807. S. H. R. Lehnhof daselbst. D. Schräder, Amtmann.

3) Anna Elisabeth, Johann Conrad Schenck aus Neueuham Amts Borcken nachgelassene
Witwe, gedohrne Gersting ans Wahlershausen Amts Cassel, ist jüngsthin allhier mit
Hinterlassung eines LestameutH verstorben, in welchem dieselbe ihres verstorbenen Mannes

Mmmmmm Ge-

97 Z

Zeitung.


